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A. EINLEITUNG 

Bereits seit dem 01.01.2023 sind Unternehmen mit Sitz im Inland, die in der Regel min-
destens 3000 Arbeitnehmer beschäftigen, verpflichtet, die in den §§ 3 ff. Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG) genannten menschenrechtlichen und umweltbezogenen 
Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten zu beachten. Seit dem 01.01.2024 hat sich dieser 
Adressatenkreis noch um eine Vielzahl weiterer Unternehmen erweitert, indem nun auch 
Unternehmen, die in der Regel mindestens 1000 Arbeitnehmer beschäftigen, dem An-
wendungsbereich unterfallen.   

Eine der wichtigsten Sorgfaltspflichten ist die in § 5 LkSG geregelte Risikoanalyse. 

Doch wie führt ein Unternehmen eine Risikoanalyse konkret durch? In Anbetracht dessen, 
dass die übrigen Sorgfaltspflichten des LkSG im Wesentlichen an die Ergebnisse der Ri-
sikoanalyse anknüpfen und quasi implizieren, dass der Risikoanalyse als „Ausgangs-
Sorgfaltspflicht“ als erstes nachgekommen wird, sollten verpflichtete Unternehmen – auch 
aufgrund erheblicher Sanktionsmöglichkeiten des LkSG – schnellstmöglich mit der Risi-
koanalyse beginnen, sofern dies nicht ohnehin bereits geschehen ist. 

Dieser tiefergehende Leitfaden will dem Leser eine Vorgehensweise an die Hand ge-
ben, wie die Durchführung einer Risikoanalyse konkret aussehen kann. Er geht da-
bei deutlich über das hinaus, was regelmäßig in praktischen Ratgebern zu finden ist und 
enthält zahlreiche Verlinkungen zu hilfreichen öffentlichen Indizes, Übersichten, Leitfäden 
und Tools. Insbesondere wurden bei der Erstellung dieses Leitfadens auch die seitens 
des für die Umsetzung des LkSG zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) veröffentlichten Handreichungen zur Risikoanalyse und zum Prinzip der 
Angemessenheit berücksichtigt. Die vom BAFA veröffentlichten Handreichungen sollen 
betroffenen Unternehmen bei der Umsetzung und Implementierung des LkSG als Unter-
stützung dienen. 

Die hier dargestellte Vorgehensweise trägt der Situation Rechnung, dass i.d.R. nicht auf 
Anhieb jedes erdenkliche Risiko in der Lieferkette angegangen werden kann. Vorgeschla-
gen wird daher ein schlüssiges und gestuftes System, dass ein „Herausfiltern“ von 
risikolosen Bereichen und Lieferanten sowie eine Einordnung von Risiken in verschie-
dene Prioritätsstufen ermöglicht. Nicht jedes erkannte Risiko muss somit zu einer kon-
kreten Maßnahme i.S.d. LkSG führen.  

Risikoanalyse 
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B. GRUNDSÄTZE UND 
BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN 

Nach § 5 LkSG haben Unternehmen 
eine angemessene Risikoanalyse 
durchzuführen, um die menschen-
rechtlichen und umweltbezogenen Ri-
siken im eigenen Geschäftsbereich, 
im Geschäftsbereich der unmittelba-
ren Zulieferer sowie – im Fall substan-
tiierter Kenntnis von möglichen Verlet-
zungen oder Umgehungskonstellatio-
nen – auch im Geschäftsbereich von 
mittelbaren Zulieferern (vgl. §§ 9 III, 5 
LkSG) zu ermitteln. Die ermittelten Ri-
siken sind zu bewerten und priori-
sieren. Dieser Prozess dient als 
Grundlage, um wirksame Präventions- 
(i.S.d. § 6 LkSG) und Abhilfemaßnah-
men (i.S.d. § 7 LkSG) durchzuführen. 
Zentrale Begriffe für die Risikoanalyse 
sind die in § 2 II und III LkSG genann-
ten menschenrechtlichen und umwelt-
bezogenen Risiken.  

Praxistipp: Schauen Sie sich einmal 
die Gesetzesbegründung zu diesen 
Risiken an und sammeln Sie die dort 
genannten internationalen Überein-
kommen. Sofern eines der genannten 
Risiken relevant werden sollte, haben 
Sie so bereits eine erste Beurteilungs-
grundlage. Weitere Kontextinformatio-
nen stellt das BAFA zudem online be-
reit (siehe hier, unter dem Punkt „Län-
der-Übersichten und Ratifizierungs-
stand“). 

Die Analyse nach § 5 LkSG zur Ermitt-
lung solcher Risiken muss „angemes-
sen“ sein. Dieser unbestimmte 
Rechtsbegriff ist relativ zu bestimmen, 
um dem Unternehmen den notwendi-
gen flexiblen Ermessens- und Hand-
lungsspielraum zu gewähren: 

je stärker die Einflussmöglichkeit eines 
Unternehmens ist, je wahrscheinlicher 
und schwerer die zu erwartende Ver-
letzung der geschützten Rechtsposi-
tion und je größer der Verursachungs-
beitrag eines Unternehmens ist, desto 
größere Anforderungen können einem 
Unternehmen zur Identifizierung eines 
Risikos zugewiesen werden. Je anfäl-
liger eine Geschäftstätigkeit nach Pro-
dukt und Produktionsstätte für men-
schenrechtliche und umweltbezogene 
Risiken ist, desto wichtiger ist die 
Überwachung der Lieferkette. 

Das in § 3 II LkSG statuierte Prinzip 

der Angemessenheit gilt für alle im Ge-
setz geregelten Pflichten.  

Klar ist dabei aber auch: von einem 
Unternehmen darf nichts rechtlich oder 
tatsächlich Unmögliches verlangt wer-
den. Zudem begründet das Gesetz nur 
eine Bemühenspflicht, aber weder 
eine Erfolgspflicht noch eine Garantie-
haftung. Die statuierten Verfahrens-
pflichten verpflichten das Unterneh-
men zur Durchführung einer konkreten 
Maßnahme, nicht jedoch zur Garantie 
eines Erfolges. Daraus folgt, dass die 
Behörde ihre Überprüfung auf das Be-
mühen – also im Rahmen der Risiko-
analyse auf den unternehmensinter-
nen Prozess zur Ermittlung, Bewer-
tung und Priorisierung etwaiger Risi-
ken – richten wird. Dieser „Weg zum 
Ziel“ muss in sich schlüssig und nach-
vollziehbar sein. Ist dies der Fall, ist die 
Bemühenspflicht erfüllt – auch wenn 
im konkreten Einzelfall ein tatsächlich 
bestehendes Risiko nicht identifiziert 
wurde. 

I.a.W.: Die Bemühenspflicht ist erfüllt, 
wenn das Unternehmen nachweisen 
kann, dass es die jeweilige Sorgfalts-
pflicht umgesetzt hat, die vor dem Hin-
tergrund des individuellen Kontextes 
machbar und angemessen ist (vgl. Ge-
setzesbegründung zu § 3 I). 

Praxistipp: Dokumentieren Sie Ihr 
Vorgehen bei der Risikoanalyse regel-
mäßig; dadurch schaffen Sie bereits 
eine Grundlage für den später einzu-
reichenden Jahresbericht, da sich die 
Berichtspflicht nach § 10 II LkSG ins-
besondere auch auf die Risikoanalyse 
und die einhergehenden Schritte der 
Identifizierung und Bewertung von Ri-
siken erstreckt. Auch sollten Sie die für 
das Risikomanagement zuständige(n) 
Stelle(n) i.S.d. § 4 III LkSG über ihr 
Vorgehen informieren. Die Dokumen-
tation kann beispielswiese anhand ei-
nes „Risikoinventars“ erfolgen. Im Risi-
koinventar sollten zumindest die fol-
genden Angaben erfasst sein: Be-
schreibung des Risikos, Zuständigkei-
ten, Gewichtung sowie Präventions- 
und Abhilfemaßnahmen für das identi-
fizierte Risiko. 

Beachte: Das LkSG sieht in § 5 IV 
LkSG zwei Zeitpunkte für die Risiko-
analyse vor. So ist die Risikoanalyse 
regelmäßig, d.h. mindestens jährlich, 
sowie zusätzlich anlassbezogen, z.B. 

bei einer wesentlichen Veränderung 
der Geschäftstätigkeit, durchzuführen. 

C. RISIKOANALYSE BEI 
UNMITTELBAREN 
ZULIEFERERN 

Unmittelbarer Zulieferer ist ein Partner 
eines Vertrages über die Lieferung von 
Waren oder die Erbringung von Dienst-
leistungen, dessen Zulieferungen für 
die Herstellung des Produktes des Un-
ternehmens oder zur Erbringung und 
Inanspruchnahme der betreffenden 
Dienstleistung notwendig sind; vgl. 
§ 2 VII LkSG. 

Beachte: Der Begriff des unmittelba-
ren Zulieferers ist im LkSG zunächst 
umfassend angelegt und nicht durch 
gesonderte Kriterien oder Schwellen-
werte wie z.B. anhand konkreter Auf-
tragsvolumina begrenzt. 

I. Schritt 1: Überblick verschaffen 

Nach der Gesetzesbegründung zu 
§ 5 I LkSG sollen Unternehmen in ei-
nem ersten Verfahrensschritt einen 
Überblick gewinnen über die eigenen 
Beschaffungsprozesse, über die 
Struktur und Akteure beim unmittelba-
ren Zulieferer sowie über die wichtigen 
Personengruppen, die von der Ge-
schäftstätigkeit des Unternehmens be-
troffen sein können. Die Handreichung 
des BAFA zur Risikoanalyse greift dies 
ausdrücklich auf und spricht davon, 
Transparenz in Bezug auf Art und 
Umfang der eigenen Geschäftstätig-
keit und Geschäftsbeziehungen in 
der Lieferkette zu schaffen. 

In der Regel haben viele Unternehmen 
bereits auf Grund ihrer SAP-Systeme 
eine gute Übersicht über ihre Lieferan-
ten. Nutzen Sie zunächst dieses in-
terne Wissen. Zudem macht hier ein 
„Roundtable Lieferkettengesetz“ Sinn. 
Sollten relevante Lieferanten-Informa-
tionen fehlen und nicht durch interne 
und externe Quellen herauszufinden 
sein, sollten Sie bei Bedarf Lieferan-
tenbefragungen durchführen. 

Lieferantenlisten sollten zumindest 
das Herkunftsland und die Branche 
bzw. die spezifische Warengruppe ent-
halten, da diese Informationen für die 
Risikoermittlung (s.u.) wichtig sind. Bei 

https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html
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Vertragsschlüssen mit neuen Lieferan-
ten sind diese Informationen idealer-
weise sofort zu speichern. Bei schon 
bestehenden Vertragsbeziehungen 
sind sie ggf. nachzuforschen. Das 
BAFA nennt in der Handreichung zur 
Risikoanalyse die folgenden Punkte 
als Daten, welche zumindest für Hoch-
risiko-Zulieferer erfasst werden sollten: 
Name, Ansprechpartner (Name und E-
Mail-Adresse), ggf. Mutterkonzern, 
Produkttyp/Art der Dienstleistung, Auf-
tragsvolumen im letzten Geschäftsjahr 
bei unmittelbaren Zulieferern, Be-
triebs- oder Produktionsstätten, An-
zahl der Mitarbeitenden sowie das Vor-
handensein einer Mitarbeitervertre-
tung. 

 

II. Schritt 2: Risikoidentifizierung/-
ermittlung 

Ausgehend von der BAFA Handrei-
chung zur Risikoanalyse bietet es sich 
an, Risiken im Hinblick auf unmittel-
bare Zulieferer zunächst abstrakt zu 
ermitteln und die Ergebnisse der abs-
trakten Ermittlung im Anschluss im 
Wege einer konkreten Betrachtung zu 
plausibilisieren, zu gewichten und zu 
priorisieren (s.u.).  

Beachte: Es sind die Risiken für po-
tentiell Betroffene zu ermitteln, nicht 
die Risiken für das Unternehmen 
selbst. Daher ist das (reine) generelle 
Aussortieren von für ein Unternehmen 
„finanziell unbedeutenden“ Zulieferern 
vor dem Hintergrund der Anforderun-
gen des LkSG nicht zu empfehlen (und 
vom LkSG selbst angesichts des weit-
gefassten Zuliefererbegriffs wohl auch 
zunächst nicht angelegt). 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse bil-
den sodann die Entscheidungs- und 
Tatsachengrundlage für – je nach Er-
gebnis der Risikoanalyse – verpflich-
tend zu ergreifende Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen. 

Graphisch lässt sich das Wechselspiel 
aus abstrakter Betrachtung und an-
schließender konkreter Ermittlung, Ge-
wichtung und Priorisierung wie folgt 
darstellen (siehe rechte Spalte): 

 

Abstrakte Ermittlung 
Wie eingangs erwähnt, bietet sich zu-
nächst eine abstrakte Betrachtung an. 
Zulieferer sollten generalisierend, ab-
stellend auf die Kriterien Herkunftsland 
und Risikobereich (sog. „branchen- 
und länderspezifische Risiken“), be-
trachtet werden, um bereits allein auf 
Grundlage dieser Kriterien besonders 
risikoanfällige Zulieferer „herauszufil-
tern“.  

Hintergrund hierbei ist, dass Zulieferer, 
die in einem Land oder eine Branche 
tätig sind, in denen menschrechts- o-
der umweltbezogene Verstöße beson-
ders häufig auftreten, zumindest abs-
trakt auch besonders risikodisponiert 
sind.  

Beispiel: Bei einem Zulieferer aus 
dem Jemen (Kriterium: länderspezifi-
sches Risiko) oder dem gelieferten 
Rohstoff Kobalt (Kriterium: branchen-
spezifisches Risiko) ist grundsätzlich 
abstrakt ein potentielles Risiko anzu-
nehmen. Ergibt sich mindestens nach 
einem Kriterium ein potentielles Risiko, 
so liegt ein abstraktes Risiko vor, dass 
es im nächsten Schritt im Rahmen ei-
ner konkreten Betrachtung zu plausibi-
lisieren, gewichten und priorisieren gilt. 

Siehe folgende Abbildung zur Veran-
schaulichung (siehe rechte Spalte): 

 

Praxistipp: Im Rahmen der abstrak-
ten Ermittlung sollte nicht vorschnell 
„aussortiert“ werden, um menschen-
rechts- oder umweltbezogene Risiken 
entlang der Lieferkette angemessen 
adressieren zu können. Denn nur, 
wenn im Rahmen der Risikoanalyse 
Risiken identifiziert werden, sind nach 
dem LkSG auch Präventionsmaßnah-
men, die langfristig der Behebung von 
Missständen entlang der Lieferkette 
dienen sollen, zu ergreifen. Eine Kor-
rektur ausufernder Ergebnisse im Rah-
men der abstrakten Betrachtung kann 
auch noch mittels Cross-Checks im 
Wege der Plausibilisierung der abs-
trakten Ergebnisse erreicht werden 
(weil z.B. in der Vergangenheit erfolgte 
Inspektionen oder bestimmte Zertifi-
zierungen dafür sprechen, dass keine 
menschenrechtsbezogenen Miss-
stände bei einem Lieferanten vorliegen 
oder drohen). 

Um aussagekräftige Ergebnisse be-
reits auf der Ebene der abstrakten Be-
trachtung zu erzielen, welche sodann 
konkret betrachten werden müssen, 
bedarf es daher einer vertieften Ausei-
nandersetzung mit den Kriterien „“län-
der- und branchenspezifische Risi-
ken“. Im Einzelnen: 

1. Kriterium: Länderspezifisches Ri-
siko 
Die generalisierende Untersuchung 
hinsichtlich des Herkunftslandes kann 
anhand verschiedener öffentlich zu-
gänglicher Indizes und Quellen vorge-

Gewichtung 
und 

Priorisierung 
im Zuge der 
Plausibilisier

ung

Plausibilisierung 
der abstrakten 

Ergebnisse

abstrakte 
Ermittlung von 

Risiken

relevante und prioritäre Risken i.S.d. LkSG 

Entscheidungs- und Tatsachengrundlage 

für Präventions- und Abhilfemaßnahmen 
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nommen werden. (Neben Herkunfts-
ländern auch noch auf Produktionslän-
der der Lieferanten abzustellen, er-
scheint – zumindest im Rahmen einer 
ersten Klassifizierung in Risiko- und 
Nichtrisikolieferanten – über das Krite-
rium der Angemessenheit hinauszu-
schießen.) 

Menschenrechtliche Risiken 
Wichtig zu beachten ist, dass nicht je-
der Index bzw. jede Quelle jedes men-
schenrechtliche oder umweltbezogene 
Risiko i.S.d. § 2 II, III LkSG abdeckt. 
So könnte man z.B. meinen, dass der 
Global Rights Index des Internationa-
len Gewerkschaftsbundes einen Be-
zug zu sämtlichen menschrechtlichen 
Risiken im Zusammenhang mit Arbeit 
(vgl. § 2 II Nr. 1-8 LkSG) haben 
müsste. Tatsächlich bildet er aber nur 
Verletzungen des Kollektivarbeitsrech-
tes ab, sodass anhand dieses Indexes 
nur potentielle Risiken bezüglich § 2 II 
Nr. 6 LkSG (Verbot der Missachtung 
der Koalitionsfreiheit) ermittelt werden 
können. Auch betreffen die Indizes re-
gelmäßig nur staatliches Handeln, so-
dass Risiken, die ihre Ursache in nicht-
staatlichem Handeln haben, nicht er-
fasst werden. Das BAFA hat Ende 
2023 erstmals eine sog. „Risikodaten-
bank“ veröffentlicht, die fortlaufend ak-
tualisiert wird und u.a. Orientierung da-
für bieten soll, welche Indizes und 
Quellen als Orientierung für welches 
LkSG-spezifische Risiko herangezo-
gen werden können. Die folgenden In-
dizes bzw. Quellen, welche generali-
sierend auf das Herkunftsland abstel-
len, ordnet das BAFA dabei ausdrück-
lich wie folgt den menschenrechtlichen 
Risiken i.S.d. § 2 LkSG zu:  

Index bzw. 
Quelle 

Abgebildetes mensch-
rechtliches Risiko i.S.d. 

§ 2 II LkSG 

https://www.unic
ef.ch/si-
tes/default/fi-
les/2023-
11/child-
rens_rights_and
_business_at-
las_data_Juni20
23.pdf 
 
https://www.sa-
vethechild-
ren.de/filead-
min/user_up-
load/Down-
loads_Doku-

▪ § 2 II Nr. 1 und 2 (Kinder-
arbeit) 

mente/Be-
richte_Stu-
dien/2022/CH15
27375_Glo-
bal_Child-
hood_Re-
port_2021_The_
Toug-
hest_Places_To
_Be_A_Child.pd
f 
https://www.walk
free.org/global-
slavery-index/ 

▪ Nr. 3 (Zwangsarbeit) 
▪ Nr. 4 (Sklaverei) 

https://www.glo-
balrightsin-
dex.org/de/2023  

▪ Nr. 6 (Koalitionsfreiheit) 
→ IGB Global Rights In-
dex 

 

https://www.we-
forum.org/publi-
cations/global-
gender-gap-re-
port-2023/ 

▪ Nr. 7 (Ungleichbehand-
lung in Beschäftigung) 

https://stats.oec
d.org/In-
dex.aspx?Data-
Set-
Code=MIN2AVE 
 
https://www.glo-
balliving-
wage.org/ 

▪ Nr. 8 (Mindestlohn; ange-
messener Lohn) 

https://epi.yale.e
du/epi-re-
sults/2022/com-
ponent/epi 
 
https://riskfil-
ter.org/water/as-
sess 
 

▪ Nr. 9 (Bodenverände-
rung, Gewässer- und 
Luftverunreinigung)  
→ Environmental Perfor-
mance Index 

https://www.fao.
org/sustainable-
development-
goals-data-por-
tal/data/indica-
tors/142-secure-
tenure-rights-to-
land/en 
 

▪ Nr. 10 (Landentzug) 
▪ Unter dem Link können 

für ausgewählte Länder 
Informationen dazu ein-
gesehen werden, inwie-
fern die jeweilige Bevöl-
kerung des Landes über 
dokumentierte Nach-
weise über den eigenen 
Landbesitz verfügt 

https://fragilesta-
tesindex.org/ 
 
https://www.wor-
ld-
bank.org/en/publ
ication/world-
wide-gover-
nance-indica-
tors/interactive-
data-access 
 

▪ Nr. 11 (Einsatz von Si-
cherheitskräften) 

▪ Bei der von der World 
Bank herausgegebenem 
Index ist der Indikator 
„Government Effectiven-
ess“ zu wählen, wodurch 
die Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen, des öf-
fentlichen Dienstes sowie 
deren Unabhängigkeit 
von politischem Druck, 
die Qualität der Politikge-
staltung und die Glaub-
würdigkeit der Regierung 
dargestellt wird 

Es bedarf mithin mehrerer Indizes, um 
alle Risiken i.S.d. LkSG insgesamt ab-
zudecken. Die genannten Indizes bie-
ten aber eine gute erste Grundlage. Es 
sei auch nochmal daran erinnert, dass 

das LkSG Bemühenspflichten statu-
iert, die sich am Maßstab des praktisch 
Möglichen orientieren. 

Da das BAFA aber ausdrücklich her-
ausstellt, dass die derzeitige „Risiko-
datenbank“ keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebe und fortlaufender 
Aktualisierung unterliege, sollen im 
Folgenden noch weitere – unseres Er-
achtens grundsätzlich einschlägige – 
Indizes genannt werden. 

Zusätzliche, bislang nicht in der 
„BAFA-Risikodatenbank“ gelistete und 
frei zugängliche Indizes, könnten in 
Bezug auf menschenrechtliche Risi-
ken daher die folgenden Indizes sein: 

Index 
Abgebildetes mensch-

rechtliches Risiko i.S.d. 
§ 2 II LkSG 

https://worldjus-
ticepro-
ject.org/our-
work/research-
and-data/wjp-
rule-law-index-
2020 

▪ § 2 II Nr. 1 LkSG (Kinder-
arbeit) 

▪ Nr. 2 (Kinderarbeit) 
▪ Nr. 3 (Zwangsarbeit) 
▪ Nr. 5 (Arbeitsschutz) 
▪ Nr. 6 (Koalitionsfreiheit) 
▪ Nr. 7 (Diskriminierung) 
▪ Nr. 10 (Landentzug) 

https://www.am-
fori.org/si-
tes/default/fi-
les/amfori-2020-
11-12-Country-
Risk-Classifica-
tion-2021_0.pdf 
 

▪ Nr. 6 (Koalitionsfreiheit) 
▪ Nr. 10 (Landentzug) 

https://www.wsi.
de/de/wsi-min-
destlohndaten-
bank-internatio-
nal-15339.htm 

▪ Nr. 8 (Mindestlohn; ange-
messener Lohn) 

Beachte: Diese unsererseits zusätz-
lich genannten Indizes bilden nur grob 
die menschenrechtlichen Risiken aus 
§ 2 II 2 LkSG ab, ohne, dass wir dabei 
garantieren können, dass mit den je-
weiligen Begriffen aus den einzelnen 
Indizes immer die im LkSG beschrie-
benen menschenrechtlichen Risiken 
eins zu eins gemeint sind.  

Darüber hinaus gibt es noch weitere 
Indizes, die einzelne Risiken abde-
cken. Eine Übersicht bietet https://tri-
ponelconsulting.com/2020/09/30/as-
sessing-human-rights-related-country-
risk-publicly-available-indices/.  

Wichtig: Bei Bemühung mehrerer In-
dizes und einer damit einhergehenden 
sorgfältigeren Risikoermittlung beste-
hen weniger Angriffspunkte seitens 
der Behörde für eine Verletzung der 

https://www.unicef.ch/sites/default/files/2023-11/childrens_rights_and_business_atlas_data_Juni2023.pdf
https://www.unicef.ch/sites/default/files/2023-11/childrens_rights_and_business_atlas_data_Juni2023.pdf
https://www.unicef.ch/sites/default/files/2023-11/childrens_rights_and_business_atlas_data_Juni2023.pdf
https://www.unicef.ch/sites/default/files/2023-11/childrens_rights_and_business_atlas_data_Juni2023.pdf
https://www.unicef.ch/sites/default/files/2023-11/childrens_rights_and_business_atlas_data_Juni2023.pdf
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Bemühenspflicht. 

Angesichts der vielen verschiedenen 
– den Indizes zu Grunde liegenden – 
Kriterien kann es zu widersprüchlichen 
Einordnungen kommen. Dann könnten 
Sie z.B. nach Einordnung in den jewei-
ligen Index am Ende eine Gesamtein-
ordnung vornehmen. Im Rahmen die-
ser Gesamteinordnung kann es je 
nach Einzelfall naheliegend sein, ein 
Land insgesamt abstrakt als Nichtrisi-
koland einzuordnen, wenn z.B. drei In-
dizes ein niedriges oder mittleres Ri-
siko ausweisen und nur ein Index ein 
hohes Risiko. Hierbei sollten Sie je-
doch stets sorgfältig abwägen und 
– wie eingangs bereits erwähnt – nicht 
vorschnell aussortieren. 

Umweltbezogene Risiken 
§ 2 III LkSG verweist für den Begriff 
des umweltbezogenen Risikos bzw. 
Pflicht auf die in den Nummern 12, 13 
und 14 der Anlage zum LkSG aufgelis-
teten Abkommen (Minamata Überein-
kommen zu quecksilberhaltigen Pro-
dukten, POPs Übereinkommen zu per-
sistenten organischen Schadstoffen, 
Basler Übereinkommen zur grenz-
überschreitenden Verbringung und 
Entsorgung gefährlicher Abfälle). Die 
Liste ist abschließend, sodass sich 
„umweltbezogene Pflichten“ i.S.d. 
LkSG ausschließlich auf die in diesen 
Übereinkommen genannten Pflichten 
beziehen. Daher listet die „BAFA-Risi-
kodatenbank“ ebenfalls Indizes bzw. 
Quellen, die öffentlich zugänglich sind, 
und ordnet diese dem jeweiligen um-
weltbezogenen Risiko i.S.d. § 2 III 
LkSG zu: 

Index / Erläuterung / 
Tool 

Abgebildetes um-
weltbezogenes Ri-

siko i.S.d. § 2 III 
LkSG 

https://www.unep.org/
explore-topics/chemi-
cals-waste/what-we-
do/mercury/global-
mercury-assessment 
 

▪ § 2 III Nr. 1 (Her-
stellung von mit 
Quecksilber ver-
setzten Produkten) 

▪ Darstellung welt-
weiter und länder-
spezifischer 
Quecksilber-Emis-
sionen in Luft und 
Gewässer  

https://wits.world-
bank.org/trade/comt-
rade/en/country/ALL/y
ear/2021/tradeflow/Im-
ports/part-
ner/WLD/pro-
duct/280540 
 

▪ Nr. 2 (Verwendung 
von Quecksilber 
und Quecksilber-
verbindungen) 

▪ Tabellarische Auf-
stellung des Um-

fangs der Quecksil-
berexporte durch 
einzelne Länder 

https://ec.eu-
ropa.eu/euros-
tat/databrow-
ser/view/SDG_12_50/
book-
mark/table?lang=de&b
ookmarkId=9c827257-
b327-4ad2-be08-
c08f5d3b0388 
 

▪ Nr. 3 (Quecksilber-
abfälle) 

▪ Anzeige der pro 
Jahr in EU-Län-
dern produzierten 
gefährlichen Ab-
fälle unter Auf-
schlüsselung in 
einzelne Länder 

https://www.ceip.at/dat
a-viewer-2 
 

▪ Nr. 4 (Verbotene 
Produktion und/o-
der Verwendung 
von POPs) 

▪ Anzeige der in 
Ländern freigesetz-
ten Menge an per-
sistenten organi-
schen Stoffen (→ 
über die Auswahl-
fläche "Pollutant“ 
können konkrete 
Stoffe angezeigt 
werden; eine Diffe-
renzierung nach 
Sektoren ist eben-
falls möglich [Aus-
wahlfläche „Select 
level of detail“]) 

https://sen-
soneo.com/global-
waste-index-2019/ 

▪ Nr. 5 (Umgang mit 
POPs) 

https://data.oecd.org/s
earchres-
ults/?hf=20&b=0&q=W
aste&l=en&s=score 

▪ Nr. 6 und Nr. 7 
(Ausfuhr gefährli-
cher Abfälle) 

https://data.oecd.org/s
earchres-
ults/?hf=20&b=0&q=W
aste&l=en&s=score 
 

▪ Nr. 8 (Einfuhr ge-
fährlicher Abfälle) 

Weitere, bislang nicht in der BAFA-Ri-
sikodatenbank erwähnte, Anhalts-
punkte/Informationen in Bezug auf 
Umweltrisiken nach Herkunftsland 
können sein: 

Index / Erläuterung / 
Tool 

Abgebildetes um-
weltbezogenes Ri-

siko i.S.d. § 2 III 
LkSG 

https://public.tab-
leau.com/views/Glo-
balMercuryEmissi-
ons/Dash-
board1?:showViz-
Home=no  
 
https://www.mercu-
ryconvention.org/en 

▪ Quecksilber: § 2 III 
Nr. 1, 2, 3 LkSG 

▪ ermöglicht Suche 
nach Sektor und 
Land 
  

http://chm.pops.int/Im-
plementation/Global-
MonitoringPlan/Moni-
toringRe-
ports/tabid/525/  
(Second Global Moni-
toring Report) 

▪ Langlebige organi-
sche Schadstoffe: 
§ 2 III Nr. 4, 5 
LkSG  

▪ zeigt Entwicklun-
gen zu Emissionen 
verschiedener 
POPs unterteilt 
nach Regionen 

https://www.eea.eu-
ropa.eu/data-and-
maps/indica-
tors/eea32-persistent-
organic-pollutant-pop-
emissions-1/assess-
ment-10 

▪ Langlebige organi-
sche Schadstoffe 

▪ zeigt die Entwick-
lung der Emissio-
nen einzelner 
POPs in der EU 
unterteilt nach Län-
dern und Sektoren 

http://www.pops.int/Th
eConven-
tion/ThePOPs/All-
POPs/tabid/2509/Defa
ult.aspx 

▪ Langlebige organi-
sche Schadstoffe 

▪ Auflistung aller 
vom Übereinkom-
men umfasster 
POPs 

http://www.pops.int/Im
plementation/Uninten-
tionalPOPs/Toolkit-
forUPOPs/Over-
view/tabid/372/Default.
aspx 

▪ Langlebige organi-
sche Schadstoffe  

▪ Toolkit bzgl. „uner-
wünschter Neben-
produkte“; S. 23ff. 
listen Quellen die-
ser POPs nach 
Branchen und Wa-
rengruppen auf 

http://data.un.org/Data
.aspx?d=ENV&f=vari-
ableID%3A2830 

▪ Abfälle 
▪ listet die Menge an 

„hazardous waste“ 
von 1990-2016 auf; 
Suche nach Län-
dern möglich 

http://www.ba-
sel.int/Implementa-
tion/Publica-
tions/GuidanceManu-
als 

▪ Abfälle 
▪ Leitfäden zur Ein-

haltung des Basler 
Übereinkommens 

Diese Indizes und Tools bieten nur ei-
nen ersten Anknüpfungspunkt für ein 
potentielles Risiko. Spätestens bei der 
Vorbereitung einer Präventions- bzw. 
Abhilfemaßnahme bedarf es weiterer 
Informationsbeschaffung und Wis-
sensvertiefung, um sicherzustellen, ob 
tatsächlich ein Risiko vorliegt. 

 

2. Kriterium: Branchenspezifisches 
Risiko 

Die abstrakte Betrachtung kann zu-
dem anhand von Branchenrisiken vor-
genommen werden. Branchenrisiken 
sind dabei solche Risiken, „die weltweit 
innerhalb einer Branche aufgrund der 
Merkmale der Branche, ihrer Aktivitä-
ten, Produkte und Herstellungspro-
zesse verbreitet sind“ (vgl. m.w.N.: 
BAFA-Handreichung zur Risikoana-
lyse, S. 14). Unter Berücksichtigung 
dieser Definition kann sich insbeson-
dere anbieten anhand der gelieferten 
Produkte / Warengruppen zu unter-
scheiden, z.B. durch Unterteilung in Ri-
siko- und Nichtrisikoprodukte / Waren-
gruppen. Dies dürfte aus praktischer 
Sicht zielführend sein, da als Basis zur 
Unterteilung in SAP eingestellte Wa-
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rengruppen dienen könnten. Im Einzel-
fall kann es bei der Ermittlung von 
branchenspezifischen Risiken aber 
auch sinnvoller sein, auf einzelne In-
haltsstoffe, die in mehreren Produkten 
enthalten sind und nicht auf ein Pro-
dukt insgesamt abzustellen, um so den 
Herstellungsprozess zumindest abs-
trakt in den Blick zu nehmen. Sofern 
ganze Branchen bekanntermaßen risi-
kobehaftet sind, kann sich auch hier 
eine Unterteilung in Risiko- und Nicht-
risikobranche anbieten. 

Beachte: Denklogisch wird sich oft ein 
risikobehaftetes Produkt auch einer 
spezifischen Branche zuordnen las-
sen, sodass diese ebenfalls als risiko-
behaftet anzusehen sein wird, wenn 
das zentrale Produkt risikobehaftet ist. 
Eine trennscharfe Unterscheidung 
wird daher oftmals schwerfallen, so-
dass es von Vorteil sein kann im Er-
gebnis offenhaltend von einem „bran-
chenspezifischen Risiko“ zu sprechen 
(wie es auch das BAFA in der Handrei-
chung zur Risikoanalyse tut).  

Auch hier helfen verschiedene öffentli-
che Informationsquellen weiter, um 
festzustellen, welche Branchen und /o-
der Produkte eher risikobehaftet sind 
und welche nicht: 

Quelle 

Abgebildetes men-
schenrechtliches 
Risiko i.S.d. § 2 II 

LkSG 

https://www.dol.
gov/agen-
cies/ilab/re-
ports/child-la-
bor/list-of-goods 

▪ Nr. 1-4 (Die Excel-Da-
tei bietet die Möglichk. 
nach einzelnen Pro-
duktkategorien (z.B. 
„bricks“ oder „cotton“) 
Risiken zu ermitteln) 

https://www.bma
s.de/Shared-
Docs/Down-
loads/DE/Publi-
kationen/For-
schungsbe-
richte/fb-543-
achtung-von-
menschenrech-
ten-entlang-glo-
baler-wert-
schoepfungsket-
ten.pdf?__blob=
publication-
File&v=2  

▪ Nr. 1-10 (bietet eine 
Risikoeinstufung nach 
Branchen (vgl. Tabelle 
69 und 70; Seite 239 
ff.) und „Heatmaps“ - 
diese bilden men-
schenrechtl. Risiken 
auf Branchenebene ab, 
die mit Tätigkeiten der 
Branche verbunden 
und in Governance-
Kontexten eingebettet 
sind. Zudem verorten 
die Heat-Maps die Risi-
ken entlang verschie-
dener Stufen der Wert-
schöpfungskette und 
ordnen sie menschen-
rechtl. Themen zu) 
→ Forschungsbericht 
543 des BMAS 

https://www.resp
onsiblesourcing-

▪ Nr. 1-4 (bietet Such-
möglichkeiten nach 

tool.org/visuali-
zerisk 

Branche und Roh-
stoff/Verbrauchsgut) 

https://www.kom
pass-nachhaltig-
keit.de/grundla-
genwissen/pro-
duktkatego-
rien/bekleidung-
textilien 
 

▪ Nr. 1-10 (nennt be-
stimmte Produkte für 
den Bereich „Öffentli-
che Beschaffung“, die 
typischerweise mit 
Menschenrechtsverlet-
zungen im Zusammen-
hang stehen) 

https://www.mvo
risicoche-
cker.nl/de 

▪ Nr. 1-10 (Risikocheck 
für bestimmte Produkte 
und Länder) 

Weitere Informationsquellen, die das 
BAFA im Rahmen der Risikodaten-
bank listet, sind z.B.:  

Quelle 
Erläuterung / Abruf-
bare Informationen 

https://freedom-
house.org/count
ries/freedom-
world/scores 
 

▪ Freedom House Global 
Freedom Score: Index, 
welcher Bewertungen 
zu 210 Ländern enthält 
in Bezug auf die Ge-
währleistung des Zu-
gangs zu politischen 
und bürgerlichen Frei-
heiten 
 

https://sasb.org/
standards/down-
load/?lang=de-
de 
 

▪ SASB Standards der 
IFRS Foundations, 
welche Nachhaltig-
keitsinformationen zu 
77 Branchen enthalten 
 

https://www.ilo.o
rg/wcmsp5/grou
ps/public/---
ed_norm/---
ipec/documents/
publica-
tion/wcms_ipec_
pub_29635.pdf 

▪ Bericht der Internatio-
nal Labour Organiza-
tion, welcher, schwer-
punktmäßig abstellend 
auf das Risiko der Kin-
derarbeit, Herausforde-
rungen in der Primär-
produktion von Zucker-
rohr darstellt 
 

https://global-
canopy.org/wp-
content/uplo-
ads/2022/08/FP
P-Palm-Oil-Re-
port-FI-
NAL52.pdf 
 

▪ Bericht des Forest Pe-
oples Programme kon-
kret abstellend auf den 
Rohstoff Palmöl und 
dessen Produktion in 
Relation zu Menschen-
rechtsverstößen 
 

https://risk-
map.fairt-
rade.net/ 

▪ Statistik in Bezug auf 
Menschen- und Um-
weltrisiken betreffend 
Rohstoffe/Warengrup-
pen (Bananen, Kakao, 
Kaffee, Honig und 
Weintrauben) 
 

https://www.dol.
gov/agen-
cies/ilab/re-
ports/child-la-
bor/list-of-
goods#:~:text=T
he%20most%20
common%20ag-
ricultu-
ral%20goods,an

▪ Auflistung des US De-
partment of Labor be-
treffend Waren und de-
ren Ursprungsland, bei 
denen naheliegt, dass 
die Herstellung unter 
Anwendung von Kin-
der- oder Zwangsarbeit 
erfolgte 

d%20dia-
monds%20are%
20most%20com
mon.  
 

https://verite.org/
wp-content/uplo-
ads/2017/04/EO
-and-Commo-
dity-Reports-
Combined-FI-
NAL-2017.pdf 
 

▪ Bericht der NGO 
„Verité“ über Men-
schenhandel-Risiko 
abstellend auf diverse 
Waren und Sektoren 

https://www.une
p.org/explore-to-
pics/chemicals-
waste/what-we-
do/mercury/glo-
bal-mercury-as-
sessment 
 

▪ Bericht des United Na-
tions Environment Pro-
gramme (UNEP) be-
treffend weltweite 
Emissionen und Frei-
setzung von Quecksil-
ber 

https://www.um-
weltbundes-
amt.de/publikati-
onen/identifica-
tion-of-potenti-
ally-pop-contai-
ning-wastes 
 

▪ Bericht des Umwelt-
bundesamtes in Bezug 
auf POPs-Vorkommen 
in Deutschland 

Beachte: Bei den vorgenannten Quel-
len handelt es sich lediglich um einen 
exemplarischen Auszug. Die Risikoda-
tenbank nennt eine Vielzahl weiterer 
Quellen. Eine vollständige Liste kann 
hier eingesehen werden. Erneut gilt: Je 
mehr vom BAFA genannte Quellen be-
rücksichtigt werden, desto weniger 
„Angriffsfläche“ wird regelmäßig im 
Rahmen der Berichterstattung ange-
boten werden.  

Möglich ist auch die Einschaltung ei-
nes externen Softwareanbieters, der 
bei der Analyse der Risiken bei unmit-
telbaren Lieferanten unterstützen kann 
und der ggf. eine Vielzahl der genann-
ten Quellen in seinen Analyseprozess 
integriert hat und berücksichtigt. 

Praxistipp: Dabei ist darauf zu achten, 
ob die von dem Drittanbieter verwen-
dete Methode einen Rückschluss auf 
die nach dem LkSG relevanten Risiken 
zulassen. Die Vorgehensweise von ex-
ternen Anbietern variiert. So gibt es 
insbesondere Softwarelösungen, die 
schwerpunktmäßig auf Basis von 
Selbstauskünften der Lieferanten eine 
Bewertung des Lieferantenstamms 
vornehmen und Web-Crawler-Lösun-
gen, die vor allem Informationen aus 
Onlinetexten und sozialen Medien her-
ausfiltern und bei kritischen findings ei-
nen alert an den Kunden verschicken. 
Wenn Sie weitergehende Informatio-
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nen zur Vorgehensweise einzelner An-
bieter benötigen, sprechen Sie uns 
gerne an. 

III. Schritt 3: Plausibilisierung und 
konkrete Ermittlung sowie Risiko-
bewertung und Risikopriorisierung 
Im nächsten Schritt sind die Ergeb-
nisse der abstrakten Risikobetrach-
tung zu plausibilisieren und in den spe-
zifischen Kontext zu setzen. Es gilt da-
her konkret zu ermitteln, welche Risi-
ken bei welchen spezifischen Zuliefe-
rern relevant sind. Hierbei ist der Liefe-
rant selbst in den Blick zu nehmen, ggf. 
unter Rückgriff auf intern schon vor-
handenes Wissen (z.B. er im Rahmen 
der eigenen Vertragsbeziehung nega-
tiv aufgefallen ist, oder Klagen / Vor-
würfe gegen den Lieferanten bekannt 
sind; ebenso kann ein Abgleich mit 
https://www.business-human-
rights.org/de/von-uns/lawsuits-data-
base/ sinnvoll sein). Ergeben sich da-
bei konkrete Anhaltspunkte, liegt in-
folge der vorgenommenen Plausibili-
sierung auch ein konkretes Risiko 
i.S.d. LkSG mit Blick auf diesen Zulie-
ferer vor.  

Praxistipp: Das Nichtbestehen eines 
Risikos sollte durch ausreichende Tat-
sachengrundlage belegbar sein, ge-
rade vor dem Hintergrund des jährlich 
an das BAFA einzureichenden Be-
richts.  

Nach § 5 II LkSG sind die ermittelten 
Risiken nun angemessen zu gewich-
ten und zu priorisieren. Ziel ist es, eine 
ausreichende Entscheidungs- und Tat-
sachengrundlage für etwaige Präven-
tions- und Abhilfemaßnahmen zu 
schaffen; welche Risiken das Unter-
nehmen wie adressieren muss, hängt 
maßgeblich von der individuellen Un-
ternehmens- und Risikosituation ab.  

Bei der Bewertung und Priorisierung 
sind die in § 3 II Nr. 1-4 LkSG genann-
ten Kriterien maßgeblich (vgl. § 5 II 2 
LkSG), wobei im Rahmen der konkre-
ten Betrachtung Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere der Verletzung 
(vgl. § 3 II Nr. 3  LkSG) einzeln zu  wer-
ten sind. Was sich hinter diesen Krite-
rien verbirgt, sehen Sie in der Tabelle 
auf der rechten Seite. 

 

Kriterium nach §§ 5 II, 
3 II LkSG 

Bedeutung Indizien und Hilfskriterien 

Art und Umfang der 
Geschäftstätigkeit, § 
3 II Nr. 1 LkSG 

▪ Art = umfasst Beschaffenheit 
des Produkts/ der Dienstleis-
tung, Vielfalt der erbrachten 
Leistungen und überregionale 
bzw. internationale Ausrichtung 

▪ Umfang = bezieht sich auf 
Größe des Unternehmens, An-
zahl + Funktion der Beschäftig-
ten, Umsatzvolumen, Anlage- 
und Betriebskapital, Produkti-
onskapazität 

▪ länder-, branchen- und waren-
gruppenspezifische Risiken 
→je anfälliger Geschäftstätig-
keit nach Art und Umfang ist 
hinsichtlich der Risiken, desto 
höher muss priorisiert werden 

▪ Anmerkung: dieses Kriterium 
ist nur im Zusammenspiel mit 
den folgenden anderen Krite-
rien aussagekräftig (z.B. kann 
der Produktionsumfang sowie 
die Anzahl der Beschäftigten 
die Zahl der potentiell betroffe-
nen Personen im Rahmen der 
Schwere der Verletzung beein-
flussen) 

Einflussvermögen auf 
unmittelbaren Verursa-
cher, § 3 II Nr. 2 LkSG 

▪ Möglichkeit des deutschen Un-
ternehmens auf den unmittel-
baren Verursacher des Risikos 
oder der Verletzung direkt oder 
indirekt einwirken zu können 

▪ Nähe zum Risiko (wo und 
durch wen entsteht Risiko un-
mittelbar?) 

▪ Verhältnis Auftragsvolumen 
des Unternehmens zu Umsatz 
des Zulieferers (wirtschaftliche 
Abhängigkeit?) 

▪ Eigene Unternehmensgröße 
(Bestehen einer Marktdomi-
nanz? Größe im Vergleich zu 
Wettbewerbern? Größe im 
Vergleich zum Verursacher 
des Risikos/ der Verletzung?)  

Schwere, Wahrschein-
lichkeit und Unumkehr-
barkeit der Verletzung 
(=Gefahrenpotential), 
§ 3 II Nr. 3 LkSG 

▪ Schwere = Grad der Betroffen-
heit (Intensität/Tiefe); Zahl der 
betroffenen Menschen 

▪ Unumkehrbarkeit = Möglich-
keit, die negativen Auswirkun-
gen wieder zu beheben? 

▪ Sofern Umkehrbarkeit noch 
möglich: Erforderlicher (zeitli-
cher/personeller/finanzieller 
etc.) Aufwand zur Beseitigung 
umkehrbarer negativer Auswir-
kungen? 

▪ Eintrittswahrscheinlichkeit = 
Einschätzung, ob und wann Ri-
siko in Rechtsgutsverletzung 
umschlägt 

▪ Zugehörigkeit zu Hochrisiko-
sektor 

▪ Tatsächliche und ordnungspoli-
tische Rahmenbedingungen 
des Produktionsortes 

▪ Umgang mit giftigen Stoffen in 
der Produktion 

▪ Mangelhafte Nachhaltigkeits-
performance (potentieller) Lie-
feranten 

▪ Vorhandensein von effektiven 
Präventionsmaßnahmen  

Art des Verursa-
chungsbeitra-
ges, § 3 II Nr. 4 LkSG 

▪ Unterscheidung, ob ein Unter-
nehmen das Risiko unmittelbar 
alleine oder gemeinsam mit ei-
nem Akteur verursacht hat, o-
der ob es mittelbar einen Bei-
trag zum Risiko geleistet hat 

▪ Ein Beitrag wird geleistet, so-
fern durch das Handeln oder 
Unterlassen eines Unterneh-
mens in irgendeiner Weise die 
Verletzung einer konkreten 
Pflicht erlaubt, ermöglicht oder 
motiviert wird 

▪ Anforderungen an Zulieferer, 
die Risiken erhöhen können 

▪ Siehe auch Indizien zum Krite-
rium „Einflussvermögen“, da 
beide Kriterien eng verknüpft 
sind 

▪ Weitere Faktoren zur Ermitt-
lung ob/inwiefern ein Beitrag 
geleistet wird: Ausmaß des un-
ternehmerischen Handelns und 
inwiefern unternehmerisches 
Handeln das Risiko eines Ver-
letzungseintritts erhöht; Vor-
hersehbarkeit der Verletzung 
aufgrund von Kenntnis oder 
Kennenmüssen; Grad, zu dem 
das Handeln des Unterneh-
mens die im Raum stehende 
Verletzung tatsächlich verhin-
dert, minimiert oder beendet 
hätte 

https://www.business-humanrights.org/de/von-uns/lawsuits-database/
https://www.business-humanrights.org/de/von-uns/lawsuits-database/
https://www.business-humanrights.org/de/von-uns/lawsuits-database/
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Oft bedarf es einer zusätzlichen Infor-
mationsbeschaffung, um die Tatsa-
chengrundlage für die Gewichtung an-
hand der genannten Kriterien zu schaf-
fen. Bedienen Sie sich zunächst an in-
tern vorhandenem Wissen, welches 
einfach zu beschaffen ist. Ein Indiz für 
das Kriterium Einflussvermögen ist 
z.B. das Verhältnis Ihres Auftragsvolu-
mens zum Gesamtumsatz des Liefe-
ranten. Denn je wichtiger Sie wirt-
schaftlich gesehen für den Lieferanten 
sind, desto größer ist Ihre Möglichkeit 
„Druck auszuüben“. 

Praxistipp: An dieser Stelle wird es 
sich i.d.R. bezogen auf den Aufwand 
auszahlen, wenn bereits bei der Vor-
bereitung der Risikoanalyse sorgfältig 
gearbeitet wurde (z.B. durch Anlegen 
detaillierter Lieferantenlisten).  

Gegebenenfalls ist weitere Wissens-
vertiefung durch aufwendigere Maß-
nahmen erforderlich z.B. Inspektionen 
vor Ort, Gespräche mit Arbeitneh-
mern/Gewerkschaftsvertretern, direk-
ter Austausch mit Anwohnern, Fallstu-
dien, weiteres Fachwissen (vgl. Geset-
zesbegründung zu § 5 II LkSG a.E.). 
Dazu, welche Wissensvertiefung zu 
welchem Stadium der Risikoanalyse 
notwendig werden kann, siehe in der 
nachfolgenden Tabelle:  

Ein mögliches Schema für die Gewich-
tung und Priorisierung der ermittelten 
Risiken finden Sie am Ende dieses 
Leitfadens (siehe hier). Nach dem 
Schema kann man auch bei identifi-
zierten Risiken zu einer geringen Prio-
rität kommen, mit der Folge, dass man 
nicht an jedes Risiko eine Maßnahme 
i.S.d. LkSG „hängen“ muss.  

Diese Vorgehensweise eines gestuf-
ten, risikobasierten Systems erfordert 
natürlich eine schlüssige und in einem 
Bericht nachvollziehbare Vorgehens-
weise, bei der stets die oben darge-
stellten Angemessenheitskriterien 
nach § 3 II LkSG berücksichtigt wer-
den sollten. 

Ebenso finden Sie am Ende dieses 
Leitfadens (siehe hier) einen „Baukas-
ten zur Risikoanalyse-Matrix“, mithilfe 
dessen Sie Ihre Risikoanalyse (z.B. im 
Rahmen einer Excel-Datei) unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten Dar-
stellungen konkret aufbauen könnten. 

 

D. RISIKOANALYSE BEI MIT-
TELBAREN ZULIEFERERN 

Im Falle substantiierter Kenntnis ist un-
verzüglich und anlassbezogen – also 
nur hinsichtlich der konkret möglichen 
Verletzung – eine Risikoanalyse auch 
bei mittelbaren Zulieferern durchzu-
führen, vgl. § 9 III Nr. 1 LkSG. 

Der Unterschied zu unmittelbaren Zu-
lieferern besteht darin, dass keine 
Vertragsbeziehung zwischen dem Un-
ternehmen und dem mittelbaren Zulie-
ferer besteht, vgl. § 2 VIII LkSG. Sub-
stantiierte Kenntnis liegt vor, wenn 
dem Unternehmen überprüfbare und 
ernst zu nehmende tatsächliche An-
haltspunkte vorliegen, die eine men-
schenrechtliche oder umweltbezo-
gene Verletzung im Geschäftsbereich 
des mittelbaren Zulieferers möglich er-
scheinen lassen, vgl. § 9 III LkSG. 

„Tatsächliche Anhaltspunkte“ sind da-
bei nicht lediglich Meinungen oder Ge-
rüchte, sondern enthalten einen verifi-
zierbaren Tatsachenkern. Im Hinblick 
auf den Möglichkeitsgrad der Verlet-
zung sollten keine überspitzten Anfor-
derungen gestellt werden, da das 
BAFA bereits ausgeführt hat, dass 
„möglich“ auch solche Ereignisse 

seien, deren Eintrittswahrscheinlich-
keit unter 50 % liegt.  

Beispiele für Informationsquellen: Be-
schwerdeverfahren gemäß § 8 LkSG; 
eigene oder weitergeleitete behördli-
che sowie andere externe Erkennt-
nisse. 

Beispiele für tatsächliche Anhalts-
punkte: Berichte über die schlechte 
Menschenrechtslage in der Produkti-
onsregion, Zugehörigkeit zu Risiko-
branche, frühere Vorfälle beim mittel-
baren Zulieferer. 

Die Formulierung „Liegen…vor“ in 
§ 9 III LkSG spricht dafür, dass das 
Unternehmen keine proaktive Nachfor-
schungspflicht trifft. Fraglich ist aller-
dings, ob substantiierte Kenntnis „von 
außen erzeugt“ werden kann, wenn 
z.B. eine NGO dem Unternehmen Do-
kumente zukommen lässt, die auf ein 
branchenweit bekanntes Risiko hin-
deuten. Dafür spricht die Gesetzesbe-
gründung zu § 9 III LkSG, die als bei-
spielshafte Informationsquelle auch 
die Weiterleitung von Erkenntnissen 
durch die Behörde nennt. 

Ebenso lässt es auch das BAFA aus-
reichen, dass Anhaltspunkte in den 
Herrschaftsbereich eines verpflichte-
ten Unternehmens gelangen, z.B. 
durch Medienberichte oder Berichte 
von NGOs und Meldungen im Internet, 
sofern die dortigen Anhaltspunkte in-
nerhalb der spezifischen Branche of-
fenkundig sind und an das verpflichtete 
Unternehmen übermittelt wurden.  

Schematisch bietet sich unseres Er-
achtens die folgende grobe Prüfrei-
henfolge an, um zu ermitteln, ob sub-
stantiierte Kenntnis anzunehmen ist: 

Stadium 
Art und Umfang der Infor-

mationsbeschaffung 

Risikoanalyse 
(Risikoermitt-
lung - abs-
trakte Be-
trachtung) 

▪ (öffentlich zugängliche) In-
dizes/Quellen und Tools 

▪ ggf. private Anbieter 

Risikoanalyse 
(Risikoermitt-
lung – kon-
krete Be-
trachtung) 

▪ Vorhandenes internes Wis-
sen 

▪ ggf. private Anbieter 

Risikoanalyse 
Bewertung 
und Priorisie-
rung Risiken 

▪ Einfach zu beschaffenes 
internes Wissen 

▪ ggf. vereinzelte Wissens-
vertiefungen 

▪ Indizes 
▪ ggf. private Anbieter  

Vorbereitung/ 
Durchführung 
Präventions- 
und Abhilfe-
maßnahmen  

▪ Internes Wissen 
▪ ggf. weitere Wissensvertie-

fung durch aufwendigere 
Maßnahmen erforderlich 
z.B. Inspektionen vor Ort, 
Gespräche mit Arbeitneh-
mern/Gewerkschaften, di-
rekter Austausch mit Sta-
keholdern, Lieferantenbe-
fragungen, Fallstudien, 
weiteres Fachwissen 

1
• Vorliegen von Tatsachen?

2

• Tatsachen überprüfbar und 
ernstzunehmen?

3

• Tatsachen glaubhaft geschildert, d.h. 
aus glaubwürdiger Quelle?

4

• Tatsachen betreffen die Verletzung 
eines Verbots nach § 2 II und/oder III 
LkSG?

5
• Verletzung erscheint möglich?

6

• Verletzung ist in der eigenen Lieferkette 
zu verorten?
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Prüfungsergebnis: Sofern die Ant-
wort auf die Fragen 1 – 6 jeweils „Ja“ 
lautet, sollte von substantiierter Kennt-
nis ausgegangen werden. 

Beachte: Die Frage, ab welchem Zeit-
punkt substantiierte Kenntnis anzu-
nehmen ist, kann nach bisherigem Er-
fahrungsstand in der Praxis durchaus 
Abgrenzungsschwierigkeiten bereiten.  

Praxistipp: Es sollte sich daher – so 
das BAFA – zur Abgrenzung zumin-
dest die folgende Leitfrage gestellt 
werden: „Würde eine oder ein mit den 
Sorgfaltspflichten betraute oder be-
trauter und durchschnittlich erfahrene 
oder erfahrener und verständige Mitar-
beiterin oder verständiger Mitarbeiter, 
in deren oder dessen Unternehmen 
das Risikomanagement entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben organisiert 
ist, eine eingetretene oder unmittelbar 
bevorstehende Verletzung in der Lie-
ferkette für möglich halten?“ Falls un-
ternehmensintern bereits das Vorlie-
gen substantiierter Kenntnis verneint 
wird, sollten die maßgeblichen Ent-
scheidungsgründe in jedem Fall sorg-
fältig dokumentiert werden. Denn so 
wäre eine nachvollziehbare Argumen-
tationsbasis für den Fall vorhanden, 
dass das BAFA, im Widerspruch zur 
eigenen Prüfung, das Vorliegen sub-
stantiierter Kenntnis annimmt. 

Die bei mittelbaren Zulieferern be-
kannten Risiken sind sodann auch wie-
der zu gewichten und priorisieren 
(siehe oben). 

Wichtig: Für Fälle, in denen die for-
male Stellung als unmittelbarer Zulie-
ferer rechtsmissbräuchlich umgangen 
wird (z.B. Zwischenschalten eines 
„Strohmanns“), sodass der Zulieferer 
grundsätzlich nur als mittelbarer Zulie-
ferer zu klassifizieren wäre, sieht das 
LkSG in § 5 I 2 eine Sonderregelung 
vor: So kann sich das Unternehmen 
nicht seiner Sorgfaltspflichten entledi-
gen, sondern es bestehen in solchen 
Umgehungskonstellationen dieselben 
Sorgfaltspflichten gegenüber dem for-
mal mittelbaren Zulieferer wie auch ge-
genüber unmittelbaren Zulieferern, 
d.h. dass im Hinblick auf diese eine re-
gelmäßige und anlassbezogene Risi-
koanalyse nach Maßgabe von § 5 I 
LkSG durchzuführen ist. 

Beachte: Die substantiierte Kenntnis 

ist der einzige im LkSG ausdrücklich 
statuierte Fall, in welchem eine anlass-
bezogene Risikoanalyse (zusätzlich 
zur regelmäßigen Risikoanalyse) 
durchzuführen ist. Daneben kommen 
natürlich auch weitere Anlässe in Be-
tracht, ohne dass das LkSG konkrete 
Fälle benennt. Stattdessen werden als 
Anlässe nur beispielhaft die „wesent-
lich veränderte oder erweiterte Risiko-
lage“ durch „Einführung neuer Pro-
dukte, Projekte oder eines neuen Ge-
schäftsfeldes“ (vgl. § 5 IV LkSG) ge-
nannt. Die BAFA-Handreichung zur Ri-
sikoanalyse legt dar, dass eine Verän-
derung der Geschäftstätigkeit etwa 
durch wichtige Investitionen, die Er-
schließung eines neuen Beschaf-
fungslandes sowie den Ausbruch einer 
Naturkatastrophe in einem Tätigkeits-
land ausgelöst werden könne. Nach 
der Gesetzesbegründung könnte zu-
dem auch ein bevorstehender Markt-
eintritt, eine Produkteinführung oder 
auch die Aufnahme einer neuen Tätig-
keit oder Beziehung ein Auslöser sein. 

Praxistipp: Wie Sie merken, fallen die 
Materialien im Hinblick auf den Anlass 
durchaus unterschiedlich aus. Definie-
ren Sie daher bereits im Rahmen der 
regelmäßigen Risikoanalyse in Anleh-
nung an die genannten Fallkonstellati-
onen für Ihr Unternehmen Fälle, in de-
nen Sie auf jeden Fall eine anlassbe-
zogene Risikoanalyse durchführen 
werden. Ein solches Vorgehen bietet 
sich an, da so, sollten Anlässe entste-
hen, leicht „zugeordnet“ werden kann, 
ob eine anlassbezogene Risikoana-
lyse durchzuführen ist oder nicht. Es 
empfiehlt sich ein proaktives Vorge-
hen. 

E. RISIKOANALYSE IM 
EIGENEN 
GESCHÄFTSBEREICH 

Definition: „Eigener Geschäftsbe-
reich“ erfasst nach § 2 VI LkSG jede 
Tätigkeit des Unternehmens zur Errei-
chung des Unternehmensziels – also 
jede Tätigkeit zur Herstellung und Ver-
wertung von Produkten und zur Erbrin-
gung von Dienstleistungen, unabhän-
gig davon, ob sie an einem Standort im 
In- oder Ausland vorgenommen wird. 
In verbundenen Unternehmen zählt 
zum eigenen Geschäftsbereich der 

Obergesellschaft eine konzernange-
hörige Gesellschaft, wenn die Oberge-
sellschaft auf die konzernangehörige 
Gesellschaft einen bestimmenden Ein-
fluss ausübt, vgl. § 2 VI LkSG. 

Praxistipp: Je nachdem, ob vorge-
nannter bestimmender Einfluss anzu-
nehmen ist, kann sich der Umfang des 
eigenen Geschäftsbereichs und damit 
auch der Umfang der Risikoanalyse er-
heblich erweitern (z.B. auf Tochterge-
sellschaften) bzw. reduzieren. Es 
sollte dabei bereits vorab sorgfältig ge-
prüft werden, ob und auf welche Ge-
sellschaften bestimmender Einfluss im 
Sinne des LkSG ausgeübt wird; Wir 
unterstützen hierbei gerne.  

Es sind folgende Besonderheiten / 
Unterschiede zu der Risikoanalyse 
hinsichtlich der Zulieferer zu beach-
ten:  

▪ Im Rahmen der Risikoidentifizie-
rung sollte zwischen eigenen 
Standorten im In- oder Ausland dif-
ferenziert werden. Bei Letzteren 
bietet sich die gleiche Grobeintei-
lung in Risikoländer an (s.o.). Bei 
Inlandsstandorten entfällt sie logi-
scherweise. 

▪ Bei den Risikobereichen ist zu be-
trachten, wo wichtige Personen-
gruppen von der Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens wie betroffen 
sein können, z.B. in Form eines Ri-
sikomappings nach Geschäftsfel-
dern oder Produkten. 

▪ Auch im Rahmen der Risikoanalyse 
im eigenen Geschäftsbereich sind 
die menschenrechtlichen und um-
weltbezogenen Risiken des § 2 II 
und III LkSG durchzugehen. Dabei 
erkennt man schnell, dass gewisse 
Risiken im eigenen Geschäftsbe-
reich regelmäßig weniger häufig 
auftreten als andere. 

Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Skla-
verei, fehlende Koalitionsfreiheit 
z.B. dürften praktisch kaum vor-
kommen, allenfalls noch bei einem 
eigenen Standort in einem diesbe-
züglichen Hochrisikoland. 

Andere Risiken existieren schon e-
her im eigenen Geschäftsbereich, 
so z.B.:  

▪ § 2 II Nr. 5 LkSG (Missachtung von 
Pflichten des Arbeitsschutzes nach 
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dem Recht des Beschäftigungsor-
tes)  

→ Die Webseite der International 
Labour  Organization gibt einen gu-
ten ersten Überblick, welche Ar-
beitsschutzvorschriften in welchen 
Ländern gelten: 
https://www.ilo.org/safework/count-
ries/lang--en/index.htm 

▪ § 2 II Nr. 7 LkSG (Ungleichbehand-
lung in Beschäftigung, etwa auf-
grund von nationaler und ethni-
scher Abstammung, sozialer Her-
kunft, Gesundheitsstatus, Behinde-
rung, sexueller Orientierung, Alter, 
Geschlecht, politischer Meinung, 
Religion oder Weltanschauung, 
Zahlung ungleichen Entgelts (ins-
besondere zwischen Männern und 
Frauen) für gleichwertige Arbeit. Da 
ein Unternehmen zu den meisten 
dieser Kriterien gar keine Daten 
hat, dürfte regelmäßig eine syste-
matische Ungleichbehandlung aus-
scheiden und allenfalls einzelne 
Vorfälle existieren, denen dann an-
gemessen zu begegnen ist. Eine 
etwas aufwändigere Analyse 
könnte sich aber beim Thema „ge-
schlechtergerechte Verteilung von 
Positionen im Unternehmen“ und 
„geschlechterunabhängiges Ge-
halt“ ergeben, da hier fraglich ist, ob 
ein Unternehmen einfach darauf 
vertrauen kann, dass hier keine Un-
terschiede gemacht werden oder 
ob für diesen Rückschluss nicht 
erst einmal die entsprechende Da-
tengrundlage geschaffen werden 
muss. Beim Thema Gehalt kann 
ggf. auf bereits erfolgte Überprüfun-
gen der Entgeltstrukturen i.R.d. 
Entgelttransparenzgesetzes zu-
rückgegriffen werden. 

▪ § 2 II Nr. 8 (Vorenthalten eines an-
gemessenen Lohns; mindestens 
der nach dem anwendbaren Recht 
festgelegte Mindestlohn, bemisst 
sich ansonsten nach den Regelun-
gen des Beschäftigungsortes) 
→ Auf globallivingwage.org gibt es 
Referenzwerte für einen angemes-
senen Lohn in verschiedenen Län-
dern, berechnet anhand der Anker-
Methode (https://www.globalliving-
wage.org/) 

 → Die WSI-Mindestlohndatenbank 
International nennt den Mindest-
lohn in ausgewählten Ländern 

https://www.wsi.de/de/wsi-mindest-
lohndatenbank-international-
15339.htm. 

Die eigenständige Berechnung ei-
nes angemessenen Lohns durch 
ein Unternehmen kann sehr kom-
plex werden und bedarf i.d.R. der 
Hinzuziehung externer Expertise. 

▪ § 2 II Nr. 9 LkSG (Schädliche Bo-
denveränderungen, Gewässerver-
unreinigungen, Luftverunreinigun-
gen, schädliche Lärmemissionen o-
der ein übermäßiger Wasserver-
brauch, welche zu im Gesetz ge-
nannten Gesundheitsschädigun-
gen führen) und § 2 II Nr. 10 LkSG 
(widerrechtliche Zwangsräumung, 
widerrechtlicher Entzug von Land, 
Wäldern und Gewässern, deren 
Nutzung die Lebensgrundlage ei-
ner Person sichert, bei Erwerb, Be-
bauung oder anderweitiger Nut-
zung)  

→ Das LkSG definiert die Begriffe 
der schädlichen Umwelteinwirkun-
gen aus § 2 II Nr. 9 LkSG nicht. In 
Deutschland dürfte sich indiziell an 
umweltrechtlichen Vorschriften, wie 
dem BImSchG orientiert werden 
können, in anderen Ländern an ent-
sprechenden lokalen Vorschriften – 
sofern existent. Noch unklar ist, ob 
bei fehlenden lokalen umweltrecht-
lichen Vorgaben oder bei einem 
völlig unzureichenden Schutzni-
veau, um Gesundheitsschädigun-
gen zu vermeiden, deutsche 
Rechtsgrundsätze heranzuziehen 
sind. Bei Großprojekten (im Aus-
land) ist es jedenfalls empfehlens-
wert eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Auch i.R.d. 
§ 2 II Nr. 10 ist der genaue Maßstab 
– nationales Recht oder internatio-
nale Standards – für die Beurtei-
lung der Widerrechtlichkeit der 
Zwangsräumung oder des Entzugs 
unklar. Daher ist auch hier, zumin-
dest bei Großprojekten im Ausland 
eine genaue Prüfung der diesbe-
züglichen Auswirkungen des Pro-
jekts vorzunehmen unter Hinzuzie-
hung externer Expertise und Einbe-
ziehung der örtlichen Bevölkerung 
in Stakeholderkonsultationen. 

Praxistipp: Für die umweltbezoge-
nen Risiken im eigenen Geschäfts-
bereich i.S.d. § 2 III LkSG, die sich 

je nach Branche stark unterschei-
den werden, bieten die bereits oben 
genannten offiziellen Webseiten 
der drei relevanten Übereinkom-
men hilfreiche Erläuterungen. Zur 
Erinnerung: 

▪ Quecksilber (Minamata-
Übereinkommen): 
https://minamataconven-
tion.org/en  

▪ POPs (Stockholm Über-
einkommen): 
https://www.pops.int/The
Convention/ThePOPs/All-
POPs/tabid/2509/Default.
aspx  

▪ Abfälle (Basler Überein-
kommen): https://www.ba-
sel.int/Implementa-
tion/Publica-
tions/GuidanceManuals  

Nicht alle dieser Risiken sind dabei 
typischerweise auf dem Radar ei-
nes Unternehmens. Da jedoch im 
zu fertigenden Jahresbericht auch 
im eigenen Geschäftsbereich ermit-
telte Risiken darzustellen sind, 
sollte der Durchführung der Risiko-
analyse auch im eigenen Ge-
schäftsbereich mit der gebotenen 
Sorgfalt begegnet werden.  

▪ Besonders essentiell ist auch die 
Ermittlung und Bündelung der un-
ternehmensinternen Kenntnisse – 
etwa durch die Benennung eines / 
einer Menschenrechtsbeauftragten 
– und Kommunikation der in allen 
maßgeblichen unternehmensinter-
nen Geschäftsabläufen (Vorstand, 
Compliance-Abteilung, Einkauf 
etc.) anfallenden Informationen an 
diese zuständige Stelle. 

Beachte: Hier kann auch das nach 
§ 8 I LkSG notwendige Beschwer-
deverfahren eine wertvolle Informa-
tionsquelle darstellen. 

▪ Im eigenen Geschäftsbereich sollte 
zudem direkt eine konkrete Risiko-
ermittlung erfolgen, also festgestellt 
werden, ob tatsächlich ein solches 
vorliegt oder nicht. Der Zeitpunkt 
der (ggf.) ausführlichen Sachver-
haltsermittlung und Wissensvertie-
fung ist also im Vergleich zur Risi-
koanalyse bei Zulieferern vorverla-
gert. Grund dafür ist Folgendes: Im 

https://www.ilo.org/safework/countries/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/countries/lang--en/index.htm
https://www.globallivingwage.org/
https://www.globallivingwage.org/
https://www.wsi.de/de/wsi-mindestlohndatenbank-international-15339.htm
https://www.wsi.de/de/wsi-mindestlohndatenbank-international-15339.htm
https://www.wsi.de/de/wsi-mindestlohndatenbank-international-15339.htm
https://minamataconvention.org/en
https://minamataconvention.org/en
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
https://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals
https://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals
https://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals
https://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals
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Hinblick auf den eigenen Ge-
schäftsbereich werden Unterneh-
men bereits regelmäßig über die er-
forderliche Transparenz und Infor-
mationsgrundlagen verfügen, so-
dass es einer zunächst nur abstrak-
ten Betrachtung in der Regel nicht 
bedarf. Da die Risikoanalyse zu-
dem als Grundlage zur Festlegung 
wirksamer Präventions- und Abhil-
femaßnahmen dient, ist zu beach-
ten, dass bei diesen im Rahmen 
des eigenen Geschäftsbereichs – 
im Unterschied zu solchen bei un-
mittelbaren bzw. mittelbaren Zulie-
ferern – strengere Anforderungen 
gelten. Die Besonderheiten regeln 
§ 6 III und § 7 I 3, 4 LkSG. So muss 
z.B. im eigenen Geschäftsbereich 
im Inland die Abhilfemaßnahme zu 
einer Beendigung der Verletzung 
führen. Hier ist ausnahmsweise 
eine Erfolgspflicht statuiert, die aus 
dem Kriterium der Angemessenheit 
(s.o.) folgt. Im eigenen Geschäfts-
bereich steht das Unternehmen in 
einem so engen Zusammenhang 
mit dem Risiko, dass von ihm er-
wartet wird, die unmittelbar bevor-
stehende oder bereits eingetretene 
Verletzung unverzüglich zu been-
den. 

▪ Eine zunächst nur abstrakte Be-
trachtung von Risiken im eigenen 
Geschäftsbereich ist zwar grund-
sätzlich zulässig. Von dieser Mög-
lichkeit sollte jedoch nur ausnahms-
weise dann Gebrauch gemacht 
werden, wenn der eigene Ge-
schäftsbereich derart umfassend 
(z.B. aufgrund einer Vielzahl von 
Tochtergesellschaften, Filialen o-
der Standorten) ist, dass eine indi-
viduelle Betrachtung dieser Toch-
tergesellschaften/Filialen/Stand-
orte für das verpflichtete Unterneh-
men nicht zumutbar ist. Wird den-
noch eine solche abstrakte Be-
trachtung im Rahmen der Risiko-
analyse gewählt, ist die konkrete 
Betrachtung in jedem Fall auf 
Dauer sukzessive auf sämtliche 
Tochtergesellschaften/Filia-
len/Standorte auszuweiten. Sofern 
von der zunächst abstrakten Be-
trachtung Gebrauch gemacht wird, 
bietet sich ebenfalls – wie oben dar-
gestellt – eine Einteilung anhand 
von Risikoländern und Risikobran-
chen an. 

Die Vornahme einer Priorisierung der 
ermittelten Risiken dürfte im eigenen 
Geschäftsbereich regelmäßig weniger 
relevant sein, da diese nur vorzuneh-
men ist, wenn das Unternehmen nicht 
alle Risiken gleichzeitig angehen kann 
(vgl. Gesetzesbegründung zu § 5 II 
LkSG). Im eigenen Geschäftsbereich 
ist das „Angehen“ aller Risiken regel-
mäßig leichter als außerhalb der eige-
nen Unternehmenssphäre. 

Ohnehin sind bei einer Priorisierung 
der ermittelten Risiken im eigenen Ge-
schäftsbereich die Kriterien „Einfluss-
vermögen“ und „Art des Verursa-
chungsbeitrages“ (hier: eigene Verur-
sachung) meist nicht aussagekräftig, 
da im eigenen Geschäftsbereich denk-
notwendigerweise ein hohes Einfluss-
vermögen besteht und das Risiko 
meist unmittelbar alleine oder gemein-
sam mit einem anderen Akteur verur-
sacht wurde. 

Für die Risikoanalyse im eigenen Ge-
schäftsbereich haben wir „Checklisten“ 
entwickelt. Diese ermöglichen es, 
durch das Beantworten einzelner Fra-
gen potenzielle Risiken mit LkSG-Re-
levanz im eigenen Geschäftsbereich 
zu identifizieren. Sprechen Sie uns 
gerne hierzu an. 

F. KOMMUNIKATION DES 
ERGEBNISSES, 
FREQUENZ, PRÄVENTIONS- 
UND ABHILFEMAßNAHMEN 
SOWIE BERICHT 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind 
an die maßgeblichen Entscheidungs-
träger im Unternehmen (z.B. Vorstand, 
Einkaufsabteilung etc.) zu kommuni-
zieren, vgl. § 5 III LkSG. Angesichts 
der Dynamik der Menschenrechtslage 
ist die Risikoanalyse kein einmaliger 
Prozess, sondern muss mindestens 
einmal jährlich sowie zusätzlich an-
lassbezogen wiederholt werden.  

Die Risikoanalyse dient als Grundlage 
für das Ergreifen von Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen. Da Präventions- 
und Abhilfemaßnahmen nicht Schwer-
punkt dieses Leitfadens sind, an dieser 
Stelle nur so viel: Präventionsmaßnah-
men (§ 6 LkSG) sollen zukünftigen 
menschenrechtlichen und umweltbe-
zogenen Risiken vorbeugen und spie-
len sich vor allem in den Unterneh-
mensbereichen Einkauf, Compliance 
und Sustainability ab, bestehen insbe-
sondere aus Prozessen und Doku-
menten und umfassen bspw. die fol-
genden Maßnahmen: Grundsatzerklä-
rung, Code of Conduct, Supplier Code 
of Conduct, Lieferantenauswahlver-
fahren und Freigabeprozess, in denen 
menschenrechtliche Aspekte berück-
sichtigt und bewertet werden, nachhal-
tige Beschaffungsrichtlinie, KYC-Pro-
zess mit Fragen zu Menschenrechten, 
nachhaltige Vertragsgestaltung, Mitar-
beiter- und Lieferantenschulungen (für 
Schulungen siehe auch unser E-Lear-
ning-Tool: https://www.taylorwes-
sing.com/de/online-services/e-learn-
ing-lksg), Lieferantenaudits. Abhilfe-
maßnahmen (§ 7 LkSG) dienen dazu, 
bereits eingetretene oder unmittelbar 
bevorstehende Menschenrechts- oder 
Umweltverletzungen zu beenden, zu 
verhindern oder zu minimieren und 
umfassen vor allem die Art und Weise 
der Beendigung und die Erarbeitung 
eines Abhilfeplans mit einem Zuliefe-
rer. 

Wie bereits mehrfach im Rahmen die-
ses Leitfadens erwähnt, wird über die 
Durchführung der Risikoanalyse zu 
berichten sein, vgl. § 10 II Nr. 2 LkSG. 
Konkret sind im anzufertigenden Be-
richt Ausführungen zu den folgenden 
Fragen erforderlich:  

▪ Wurde im Berichtszeitraum eine re-
gelmäßige (jährliche) Risikoana-
lyse durchgeführt, um menschen-
rechtliche und umweltbezogene Ri-
siken zu ermitteln, zu gewichten 
und zu priorisieren? 

▪ Wurden im Berichtszeitraum auch 
anlassbezogene Risikoanalysen 
durchgeführt?  

▪ Welche Risiken wurden im Rahmen 
der Risikoanalyse im eigenen Ge-
schäftsbereich/ bei unmittelbaren/ 
bei mittelbaren Zulieferern ermit-
telt? 

https://www.taylorwessing.com/de/online-services/e-learning-lksg
https://www.taylorwessing.com/de/online-services/e-learning-lksg
https://www.taylorwessing.com/de/online-services/e-learning-lksg
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▪ Wurden die im Berichtszeitraum er-
mittelten Risiken gewichtet und ggf. 
priorisiert und wenn ja, auf Basis 
welcher Angemessenheitskrite-
rien? 

▪ Welche Risiken wurden im Be-
richtszeitraum im eigenen Ge-
schäftsbereich/ bei unmittelbaren/ 
bei mittelbaren Zulieferern priori-
siert? 

▪ Wurden die Ergebnisse der Risiko-
analyse(n) für den Berichtszeitraum 
intern an maßgebliche Entschei-
dungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger kommuniziert? 

Anknüpfend an diese Fragen sind so-
dann jeweils Zeiträume, Verfahren, an-
gewandte Methodik und Ergebnisse zu 
beschreiben. 

Praxistipp: Sie sollten die Berichtsfra-
gen bereits vorab als Orientierungs-
hilfe nutzen und Ihre Verfahren zur Ri-
sikoanalyse so ausrichten, dass im 
späteren Bericht detaillierte Angaben 
gemacht werden können.  

G. BUßGELDER 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine 
Risikoanalyse i.S.d. § 5 LkSG oder § 9 
LkSG nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig durchführt, 
handelt ordnungswidrig gemäß § 24 I 
Nr. 2, II S.1 Nr. 2, S.2 LkSG.  

Als Folge drohen Bußgelder bis zu ei-
ner Höhe von EUR 5 Mio. Fraglich ist, 
ob darüber hinaus nicht sogar Bußgel-
der bis zu 2 % des Jahreskonzer-
numsatzes gemäß § 24 III S.1 LkSG 
drohen können für den Fall, das die 
fehlerhafte Risikoanalyse und dadurch 
fehlende Erkenntnisse zum Unterlas-
sen einer Abhilfemaßnahme i.S.d. § 7 
LkSG führt.  

Daneben droht der Ausschluss von öf-
fentlichen Ausschreibungen, sofern 
das Bußgeld die Schwelle von 
EUR 175.000 (bei natürlichen Perso-
nen) und EUR 1.5 Mio. (bei juristischen 
Personen) erreicht.  

Beachte: Eine zusätzliche, eigenstän-
dige zivilrechtliche Haftung sieht das 
LkSG bislang (noch) nicht vor, vgl. 
§ 3 III LkSG. Abzuwarten bleibt, inwie-
fern in Zukunft eine solche Haftung 
nach Maßgabe der europäischen Lie-
ferkettenrichtline („CSDDD“), über wel-
che jüngst im Dezember 2023 eine Ei-
nigung erzielt wurde, in das LkSG inte-
griert werden wird.  

H. AUSBLICK 

Je mehr – alle Risiken abdeckenden – 
Indizes man für die Risikoermittlung 
verwendet und je durchdachter und lo-
gischer das Konzept der eigenen Risi-
koanalyse insgesamt erscheint, desto 
eher ist die Risikoanalyse „angemes-
sen“ i.S.d. § 5 I 1 LkSG. Das Vorgehen 
bei der Ermittlung der Risiken bietet 
der überwachenden Behörde dann 
weniger Angriffspotential für den Vor-
wurf einer Verletzung der Bemühens-
pflicht.  

Angesichts dessen, dass die weiter 
durchzuführenden Sorgfaltspflichten 
an die Ergebnisse der Risikoanalyse 
anknüpfen, sollte früh genug mit der 
umfangreichen und anspruchsvollen 
Aufgabe, passende Risikoanalysekon-
zepte und -kriterien für das eigene Un-
ternehmen zu entwickeln, begonnen 
werden; gerne mit unserer Unterstüt-
zung. 

Unternehmen, die sich bereits im Hin-
blick auf die Risikoanalyse nach dem 
LkSG angemessen und mit der gebo-
tenen Sorgfalt aufstellen, werden von 
geschaffenen Prozessen, Strukturen 
und Konzepten profitieren, und zwar 
erst recht dann, wenn die CSDDD ins 
deutsche Recht umgesetzt wird und 
den Umfang der Risikoanalyse ggf. 
noch erheblich erweitert. 
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Praktische Umsetzung Teil I: 

Schema für die Gewichtung und Priorisierung der ermittelten Risiken bei unmittelbaren Zulieferern 

1. Überblick verschaffen über Beschaffungsprozesse und unmittelbaren Zulieferer  

→ i.d.R. haben viele Unternehmen bereits auf Grund ihrer SAP-Systeme eine gute Übersicht über ihre Lieferketten 

→ Checkliste zur Vorbereitung der Risikoanalyse in Bezug auf unmittelbare Zulieferer: 

☐Name des Zulieferers    ☐ Betriebs- oder Produktionsstätten 

☐ Ansprechpartner (Name und E-Mail-Adresse) ☐ Anzahl der Mitarbeitenden 

☐ Ggf. Mutterkonzern    ☐ Auftragsvolumen im letzten Geschäftsjahr 

☐ Produkttyp / Art der Dienstleistung  ☐ Vorhandensein von Mitarbeitervertretung 

 
 
 
 
 
 

3. Identifizierte Risiken bewerten und priorisieren nach § 3 II LkSG  
2. Abstrakte Betrachtung  

Plausibilisierung der im Wege der abs-

trakten Betrachtung gewonnenen Er-

kenntnisse unter Einbeziehung vorhan-

dener interner Informationen oder ggf. 

externer Quellen (z.B. Webscreenings) 

oder auf Grundlage von Fragebögen 

konkret in Bezug auf die jeweiligen Zu-

lieferer. 

Zur Erklärung von: 

 

 

 

Siehe „Praktische Umsetzung Teil II“. 
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Referenz  Inhalt/Aufbau der Risikoanalyse-Matrix 

 

 

Kurze Erläuterung: 

• Aus Ihrer in der Vorbereitung zur Risikoanalyse erstellten Lieferantenlisten sollten sich zumindest die abgebildeten Informatio-

nen entnehmen lassen und die Risikoanalyse-Matrix entsprechend befüllen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kurze Erläuterung: 

• Sofern Sie zunächst eine abstrakte Risikobetrachtung Ihrer unmittelbaren Zulieferer vornehmen wollen, könnten Sie für sich 

anhand der in diesem Leitfaden sowie in der BAFA-Risikodatenbank enthaltenen Indizes und Quellen eine Auswahl treffen, 

auf welche dieser Indizes und Quellen Sie zurückgreifen möchten. Im Hinblick auf die Anzahl der auszuwählenden Quellen 

und Indizes gilt wie zuvor: Je mehr von diesen im Rahmen Ihrer Risikoanalyse berücksichtigen, desto weniger Angriffspunkte 

bietet man dem Vorwurf, dass man der Bemühenspflicht nicht gerecht werde. 

• Sodann sollten Sie anhand der in den Quellen und Indizes festgelegten Schwellenwerte für sich festlegen, ab welchem Rating 

Sie den Lieferanten wie farblich kennzeichnen. Ebenso sollten Sie dabei festlegen, ab wie vieler roter, gelber oder grüner 

Ratings Sie den Lieferanten abstrakt als Hoch-, Mittel- oder Nichtrisikolieferanten bewerten (ebenfalls korrespondierend mit 

der Farbgebung grün, gelb, rot)  

 

Praktische Umsetzung Teil II: 

Umsetzung des Schemas – „Baukasten zur eigenen Risikoanalyse-Matrix“ 

Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie sich das zuvor dargestellte Schema letztlich praktisch (z.B. via Excel-

Datei) als Arbeitsgrundlage auf Ihr Unternehmen tragen lassen könnte. Die Referenzen und kurzen Erläuterungen 

sollen dabei „baukastenförmig“ zur Entwicklung Ihrer eigenen unternehmensspezifischen Risikoanalyse-Matrix dienen: 
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Kurze Erläuterung: 

• Sodann gilt es die Ergebnisse der abstrakten Betrachtung zu plausibiliseren; hierbei könnte zwischen roter (konkretes 

Risiko auch nach Plausibilisierung) oder grüner (kein konkretes Risiko nach Plausibilisierung) Farbgebung unterschieden 

werden 

• Die Risiken sind weiter unter Berücksichtigung der in diesem Leitfaden dargestellten Angemessenheitskriterien zu 

bewerten und zu priorisieren, wobei Sie sich im Rahmen der Priorisierung ebenfalls eine Farbgebung für hohe (rot), 

mittlere (orange) oder niedrige (gelb) Priorität anbieten kann 

• Ebenfalls sollten Sie in diesem Fall für sich definieren, in welchen Fällen Sie welche Priorität festlegen (z.B. anhand der 

Anzahl der erfüllten Angemessenheitskriterien; oder immer bei Einflussvermögen und Schwere der Verletzung o.Ä.) 

 

 

 

…SPRECHEN SIE UNS GERNE AN! 

Isartorplatz 8, 80331 München, Tel. +49 (0) 89 21038 - 0 Fax +49 (0) 89 21038-300 
Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Tel. +49 (0) 211 8387- 0 Fax +49 (0) 211 8387-100 
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt a.M., Tel. +49 (0) 69 97130 - 0 Fax +49 (0) 69 97130 – 100 
 

 

DIESER LEITFADEN ENTHÄLT NUR EINE AUSWAHL VON RELEVANTEN INFORMATIONEN ZUM THEMA UND ERSETZT NICHT 

DIE BERATUNG IM EINZELFALL. FÜR DIE VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER IN DIESEM LEITFADEN ENTHALTENEN 

INFORMATIONEN WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. 


